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Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Urbar  
für das Haushaltsjahr 2026 vom ____ 

 
Der Gemeinderat hat am ____ aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung 
folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom 
______ bekannt gemacht wird: 

  

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
Festgesetzt werden 

 
1. im Ergebnishaushalt 

der Gesamtbetrag der Erträge auf* 6.167.720 € 
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf* 6.431.100 € 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf -263.380 € 
*(ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 1.000€)  

2. im Finanzhaushalt 
die ordentlichen Einzahlungen auf 5.809.470 € 
die ordentlichen Auszahlungen auf 5.759.900 € 

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 49.570 € 
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 164.000 € 
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 550.970 € 

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -386.970 € 
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus der Aufnahme von 
Investitionskrediten auf 

386.970 € 

Zunahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von 
Liquiditätskrediten auf 

175.800 € 

Abnahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von 
Liquiditätskrediten auf 

0 € 

die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 225.370 € 

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 337.400 € 

  
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 6.537.840 € 
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 6.537.840 € 

die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf  0 € 

 



 

 

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für  

Zinslose Kredite auf 0 € 
Verzinste Kredite auf 386.970 € 
Zusammen auf 386.970 € 

 
 

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
 

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 620.000 €. 
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen 
werden müssen, beläuft sich auf 462.000 €. 

 
 

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 
 

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.778.984 €. 
 
 

§ 5 Steuersätze 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
- Grundsteuer A auf 485 v.H. 
- Grundsteuer B auf 669 v.H. 
- Gewerbesteuer auf 395 v.H. 

 
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden 

- für den ersten Hund 80,00 € 
- für den zweiten Hund 100,00 € 
- für jeden weiteren Hund 160,00 € 
- für den ersten gefährlichen Hund 382,00 € 
- für den zweiten gefährlichen Hund 502,00 € 
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 1.024,00 € 



 

 

 
 

§ 6 Eigenkapital 
 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 7.081.054,30 €. 
Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2025 beträgt 7.098.194,30 € und zum 31.12.2026 6.834.814,30 €. 
 
 

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
 
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im 
Einzelfall 10 v.H. des Haushaltssatzes, höchstens 2.500 € überschritten sind. 

 
 

 

Urbar, den _______       Der Ortsbürgermeister 
 
 
 

Christoph Ackermann 
 
 
Hinweis: 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO 
erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. 
 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ___ bis ___ während den Dienstzeiten (montags bis Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 
montags 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie mittwochs 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar, 
Rathausplatz 13, 56179 Vallendar, Zimmer 218, öffentlich aus. 
  



 

 

 
 

 

 
  



 

 

Vorbericht 
 

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2026 
 

1. Haushaltsentwicklung 2024 - 2025 
 

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2024 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Jahresergebnissen 2024 um vorläufige Ergebnisse handelt. Diese sind zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2026 weder vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft noch vom 
Ortsgemeinderat festgestellt. 
 
Im Haushaltsjahr 2024 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss in Höhe von 387.760 € aus. Tatsächlich ergab sich nach 
vorläufigem Jahresabschluss ein Jahresüberschuss in Höhe von 926.722,91 €. 
Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 wurde ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von  
256.810 € geplant. Tatsächlich wurde ein positiver Saldo in Höhe von 633.342,83 € festgestellt.  
 
Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren einerseits Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (+ 116.660,35 €) der 
Schlüsselzuweisung B (+ 58.450,00 €) sowie Einsparungen bei den Personalauszahlungen (- 195.768,73 €). Der Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug – 175.642,31 €. Abzüglich der Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 207.663,01 € 
wurde der Finanzhaushalt durch eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem 
Zahlungsmittelbestand in Höhe von 253.064,74 € ausgeglichen. 
 

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2025 
 
Im Haushaltsjahr 2025 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss in Höhe von 17.140 € aus.  
Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 wurde ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von  
174.840 € geplant. Zur Finanzierung der Investitionen wurde ein Investitionskredit in Höhe von 209.500 € eingeplant.  
Wie durch den Finanzstatusbericht 2025 bereits festgestellt, ist mit Verschlechterungen im Ergebnishaushalt, jedoch Verbesserungen 
im Bereich der Investitionstätigkeit im Vergleich zu den Haushaltsansätzen zu rechnen. 



 

 

 
2. Haushalt 2026 der Ortsgemeinde Urbar 
 

2.1  Ergebnishaushalt 
 
Der Ergebnishaushalt (EHH) für das Haushaltsjahr 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -263.380 € ab. 
 

2.2  Finanzhaushalt 
Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2026 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des 
Fehlbetrages der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zzgl. der Tilgungen) ist jedoch eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber 
der Verbandsgemeinde in Höhe von 175.800 € geplant.  Die Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus 
dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 59.024,70 € erfolgt gemäß § 105 Abs. 4 GemO (Mindestrückführung).  
Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 386.970 € vorgesehen. 
 

2.3  Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 
Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit mit 6.162.720 € (Pos. 8 Ergebnishaushalt) ab. Der 
Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit 5.804.470 € (Pos. 8 Finanzhaushalt) ab. 
Die Differenz in Höhe von 358.250 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht 
ertragswirksamen Einzahlungen: 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen 153.200 € 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen  175.600 € 
Sonstige Sonderposten 29.450 € 

 
Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit mit 6.298.700 € (Pos. 15 Ergebnishaushalt) 
ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit 5.627.500 € (Pos. 15 
Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 671.200 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen 
bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen: 
Aufwand für Abschreibungen 663.600 € 
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen 8.000 € 
Umsatzsteuerüberhang 400 € 
 

2.4  Entwicklung des Eigenkapitals 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 7.081.054,30 €. 
Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2025 beträgt 7.098.194,30 € und zum 31.12.2026 6.834.814,30 €. 



 

 

2.5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen 
 

 Haushaltsansatz Haushaltsansatz 
Vorl. 

Rechnungsergebnis 

 2026 2025 2024 

Erträge: € € € 

Grundsteuer A 3.600 3.500 3.540,42 

Grundsteuer B 652.500 660.100 658.996,50 

Gewerbesteuer 600.000 950.000 1.166.660,35 

Hundesteuer 17.800 18.400 18.734,52 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.532.000 2.417.000 2.300.945,60 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 180.000 147.000 121.357,86 

Gemeindeanteil an den Ausgleichsleistungen § 21 LFAG 263.000 262.000 303.773,67 

Mieten und Pachten 40.650 55.600 64.854,89 

Konzessionsabgaben 113.000 113.000 111.358,86 

    

Aufwendungen:    

Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.325.020 1.259.220 1.135.946,72 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 861.780 842.650 655.964,16 

Kreisumlage 1.805.500 1.932.900 1.873.510,00 

Verbandsgemeindeumlage 1.439.800 1.553.000 1.463.693,00 

Gewerbesteuerumlage 53.200 84.200 94.490,89 

Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich 0 0 0,00 

Zinsaufwendungen (Investitionskredite) 89.100 74.000 78.046,66 

Zinsaufwendungen (Kassenkredite) 42.800 65.000 51.077,79 

Tilgung Investitionskredite 225.370 222.000 207.663,01 

 
  



 

 

Laufende Einzahlungen / Erträge 
 

Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer 
 

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Urbar werden wie folgt festgesetzt: 
             
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  485 v.H.  
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)      669 v.H.  
c)   Gewerbesteuer nach Ertrag       395 v.H. 
 

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2025 folgende Einnahmen erwartet: 
 
Grundsteuer A = 3.600 € (Ansatz 2025: 3.500 €) 
Grundsteuer B = 652.500€ (Ansatz 2025: 660.100 €) 
Gewerbesteuer = 600.000 € (Ansatz 2025: 950.000 €) 

 

Hundesteuer 
 
Der HH-Ansatz für die Hundesteuer beträgt 17.800 € (Vorjahr: 18.100 €). 
 

Stichtag Anzahl gemeldeter Hunde  Steuersätze 2026 

   für den ersten Hund 80 € 

31.12.2021 209  für den zweiten Hund 100 € 

31.12.2022 221  für jeden weiteren Hund 160 € 

31.12.2023 204  für den ersten gefährlichen Hund 382 € 

31.12.2024 210  für den zweiten gefährlichen Hund 502 € 

aktuell 208  für jeden weiteren gefährlichen Hund 1.024 € 

 

  



 

 

Konzessionsabgaben 
 
Die Konzessionsabgaben aus den einzelnen Versorgungsbereichen sind den Vorjahresergebnissen angepasst worden. 
Im Einzelnen werden folgende Einzahlungen erwartet: 

 
Elektrizitätsversorgung 70.000 € 
Gasversorgung 11.000 € 
Wasserversorgung 32.000 € 

 
 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG 
 
Die rheinland-pfälzische Ministerin der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung von Oktober 2025 bei der Ermittlung des 
Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 2.459 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahl der 
Ortsgemeinde Urbar beträgt für die Jahre 2024 - 2026 0,0010298. (Jahre 2021 - 2023 0,0010166, Jahre 2018 - 2020 0,0010067, 2015 
- 2017 0,0010152, 2012 - 2014 0,0009289; 2009 - 2011 0,0009425). Der Festsetzung liegen die Ergebnisse der Lohn- und 
Einkommensteuerstatistik 2019 zugrunde. Zur Ermittlung der Schlüsselzahlen werden die Sockelbeträge, bis zu denen die 
Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden, von 40.000 €/80.000 € (zu versteuerndes Einkommen 
Alleinstehende/Verheirate) durch Beschluss des Bundesrates zu Grunde gelegt. Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Urbar 
entfallenden Schlüssels von 0,0010298 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe 
von: 
 
Leistung: 61100 Ansatz 2026 2.532.000 € 

 Ansatz 2025 2.417.000 € 

 Vorl. Ergebnis 2024 2.300.945,60 € 
 
Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,00042285 (Vorjahr: 0,00042285) an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von 
einer Steuerschätzung von Oktober 2025 in Höhe von 427 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 349 Mio. €), kann die Gemeinde 
voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnen in Höhe von: 
 
 
Leistung: 61100 Ansatz 2026 180.000 € 

 Ansatz 2025 147.000 €  



 

 

 Ergebnis 2024 121.357,86 € 
 
Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung 
Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 255 Mio. € geschätzt (Vorjahr 239 Mio. €). Unter Anwendung des 
auf die Ortsgemeinde Urbar entfallenden Schlüssel von 0,0010298 (Vorjahr 0,0010298) ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den 
Familienlastenausgleich in Höhe von:     
 
Leistung: 61100 Ansatz 2026 263.000 € 

 Ansatz 2025 262.000 € 

 Ergebnis 2024 303.773,67 € 

  



 

 

Laufende Auszahlungen / Aufwendungen 
 

Verbandsgemeindeumlage 
 
Der Umlagesatz ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 mit 37,48 v.H. unverändert.  
Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Urbar vermindert sich die zu zahlende Umlage um rd. 115 TEUR gegenüber 
dem Vorjahr. 
 

 

Gemeinde/

GrdSt

A

GrdSt

B
GewSt

Gde. Anteil 

Einkommen-

steuer

Ausgl.

Leistung n. 

§ 21 LFAG

Gde.Anteil 

Umsatzsteuer

Stadt 345% 465% 37,48% Vorjahr

€ € € € € € € € € € € €

Vallendar 3.453 1.303.953 3.067.851 5.983.403 676.693 389.097 11.424.450 0 760.256 12.184.706 4.566.900 436.859 

Vorjahr: 4.934 1.522.708 1.916.990 5.514.495 718.091 386.116 10.063.334 216.991 738.995 11.019.320 4.130.041

Niederwerth 3.774 168.902 118.752 845.914 95.669 8.762 1.241.773 221.880 0 1.463.653 548.600 15.350 

Vorjahr: 1.770 171.878 120.985 776.509 101.124 9.215 1.181.481 241.280 0 1.422.761 533.250

Urbar 2.636 477.416 535.571 2.427.877 274.581 123.345 3.841.426 0 0 3.841.426 1.439.800 -115.480 

Vorjahr: 3.164 543.153 955.791 2.238.587 291.504 117.430 4.149.629 0 0 4.149.629 1.555.280

Weitersburg 6.169 387.987 1.086.215 1.830.692 207.042 71.863 3.589.968 0 0 3.589.968 1.345.600 161.673 

Vorjahr: 6.572 443.517 740.922 1.684.645 219.379 63.790 3.158.825 0 0 3.158.825 1.183.927

Summe: 16.032 2.338.258 4.808.389 11.087.886 1.253.985 593.067 20.097.617 221.880 760.256 21.079.753 7.900.900 498.402 

Vorjahr: 16.440 2.681.256 3.734.688 10.214.236 1.330.098 576.551 18.553.269 458.271 738.995 19.750.535 7.402.498

Vorläufige Berechnung 2026:

Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG

Mehr/

Weniger (-)
VG-Umlage

Steuerkraftzahl Steuerkraft-

messzahl
Umlage-

grundlagen

Schlüssel-

zuweisung                            

A                  
§ 13 LFAG

Zuweisung

zentrale

Orte               

§ 19 LFAG



 

 

Kreisumlage 
 
Der Umlagesatz des Kreises ist gegenüber dem Vorjahr von 46,58 v.H. um 0,42 auf 47,00 v.H. gestiegen. 
Aufgrund der gesunken Steuerkraft der Ortsgemeinde Urbar erhöht sich trotz gestiegenen Umlagesatzes die zu zahlende Umlage um 
rd. 127 TEUR gegenüber dem Vorjahr. 
 

 

Gemeinde/

GrdSt  A GrdSt B GewSt

Stadt 345% 465% 47,000% Vorjahr

€ € € € € € € € € € € €

Vallendar 3.453 1.303.953 3.067.851 5.983.403 676.693 389.097 11.424.450 0 760.256 12.184.706 5.726.812 594.013 

Vorjahr 4.934 1.522.708 1.916.990 5.514.495 718.091 386.116 10.063.334 216.991 738.995 11.019.320 5.132.799 

Niederwerth 3.774 168.902 118.752 845.914 95.669 8.762 1.241.773 221.880 0 1.463.653 687.917 25.195 
Vorjahr 1.770 171.878 120.985 776.509 101.124 9.215 1.181.481 241.280 1.422.761 662.722 

Urbar 2.636 477.416 535.571 2.427.877 274.581 123.345 3.841.426 0 0 3.841.426 1.805.471 -127.426 
Vorjahr 3.164 543.153 955.791 2.238.587 291.504 117.430 4.149.629 0 4.149.629 1.932.897 

Weitersburg 6.169 387.987 1.086.215 1.830.692 207.042 71.863 3.589.968 0 0 3.589.968 1.687.285 215.905 
Vorjahr 6.572 443.517 740.922 1.684.645 219.379 63.790 3.158.825 0 3.158.825 1.471.380 

Zw.Summe: 593.067 21.079.753 9.907.485 707.687 
Vorjahr 576.551 19.750.535 9.199.798 

VG 222.972 222.972 104.796 6.288 
Vorjahr 211.482 211.482 98.508 

Summe: 16.032 2.338.258 4.808.389 11.087.886 1.253.985 593.067 20.097.617 221.880 983.228 21.079.753 10.012.281 713.975 
Vorjahr 16.440 2.681.256 3.734.688 10.214.236 1.330.098 576.551 18.553.269 458.271 950.477 19.962.017 9.298.306 

Vorläufige Berechnung 2026:

Kreisumlage nach § 31 LFAG

Mehr/

Weniger (-)
Kreis-Umlage

Steuerkraft-

messzahl

Umlage-

grundlagen 

Steuerkraftzahl
Schlüssel-

zuweisung                            

A                  
§ 13 LFAG-E

Zuweisung

zentrale

Orte               

§ 19 LFAG

Gde.

Anteil

UST

Ausgl.

Leist.

§ 21 LFAG

Gde.

Einkommen-

Steuer



 

 

Gewerbesteuerumlage 
 
Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der 
Umlage von 35 % (Vorjahr 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbesteuerumlage bei geschätzten Einnahmen in 
Höhe von 600.000 € voraussichtlich 53.200 €.  
 

Zins- und Tilgungsleistungen  
 
Es sind im Haushaltsplan 2026 132.400 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 42.800 € für „Liquiditätskredite“ an die 
Verbandsgemeinde) 
Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 225.370 € vorgesehen.  
 



 

 

Darlehen Ortsgemeinde Urbar 
 

 
 
 



 

 

2.6 Statistische Angaben 
 
 

a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen)   = 346 ha, davon Gemeindewald 12,8 ha = 3,7 %    
 
Bevölkerungsdichte je qkm     = 969 
 

 
b) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz)  = 3.353 
 

Stand Gesamt Hauptwohnsitz Nebenwohnsitz 

30.06.2019 3.381 3.290 91 

30.06.2020 3.363 3.268 95 

30.06.2021 3.339 3.228 111 

30.06.2022 3.357 3.244 113 

30.06.2023 3.346 3.240 106 

30.06.2024 3.341 3.235 106 

30.06.2025 3.353 3.258 95 

 
 

 
 
 
 
c) Anzahl der Straßen: 42 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Gesamt männlich % weiblich % 

      
30.06.2025 3.353 1.671 49,836 1.682 50,164 



 

 

d) 
Altersgliederung 
(HAW) 

männlich % weiblich % gesamt % 

 bis 9 Jahre 128 3,929 154 4,727 282 8,656 

 10 - 19 Jahre 191 5,862 145 4,451 336 10,313 

 20 - 29 Jahre 159 4,88 173 5,31 332 10,19 

 30 - 39 Jahre 217 6,661 213 6,538 430 13,198 

 40 - 49 Jahre 226 6,937 201 6,169 427 13,106 

 50 - 59 Jahre 246 7,551 229 7,029 475 14,579 

 60 - 69 Jahre 237 7,274 234 7,182 471 14,457 

 70 - 79 Jahre 131 4,021 165 5,064 296 9,085 

 80 - 89 Jahre 80 2,455 105 3,223 185 5,678 

 90 - 99 Jahre 6 0,184 16 0,491 22 0,675 

 ab 100 Jahre 1 0,031 1 0,031 2 0,061 

 Summe: 1.622 49,785 1.636 50,215 3.258 100 

 
 

e) 
Staatsangehörigkeiten 
(HW + NW) 

männlich % weiblich % gesamt % 

 Einwohner mit Hauptwohnung 1.622 49,785 1.636 50,215 3.258 100 

 davon Ausländer 187 47,949 203 52,051 390 11,971 

 Einwohner nur mit Nebenwohnung 49 51,579 46 48,421 95 100 

 davon Ausländer 2 100 0 0 2 2,105 

 Summe: 1.671 49,836 1.682 50,164 3.353 100 

 
 

f) 
Religionszugehörigkeit 
(nur HW): 

männlich % weiblich % gesamt % 

 evangelisch 212 6,507 255 7,827 467 14,334 

 römisch-katholisch 559 17,158 653 20,043 1.212 37,201 

 sonstige 103 3,161 96 2,947 199 6,108 

 keine 748 22,959 632 19,398 1.380 42,357 

 Summe: 1.622 49,785 1.636 50,215 3.258 100 

 



 

 

 

g) 
Familienstand 
(nur HW): 

männlich % weiblich % gesamt % 

 ledig 705 21,639 599 18,386 1.304 40,025 

 verheiratet 731 22,437 732 22,468 1.463 44,905 

 verwitwet 29 0,89 147 4,512 176 5,402 

 geschieden 116 3,56 122 3,745 238 7,305 

 getrennt lebend 0 0 0 0 0 0 

 sonstige 41 1,259 36 1,104 77 2,363 

 Summe: 1.622 49,785 1.636 50,215 3.258 100 

 
 
h) Schülerzahlen: 
 

Stand 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 01.09.2025 

Zahl der Schüler der 
Grundschule 

122 121 134 139 134 

      
      

 2026 2027 2028 2029 2030 

Einzuschulende 
Kinder 

29 22 37 18 21 

 
Zahl der Kindergartenplätze:  

 

 Komm. Kita Kath. Kita 
U 2 - Plätze 5 5 

Ü 2 - Plätze 50 105 

Summe: 55 110 

 
 
i) Geburten und Sterbefälle 2024: Geburten 19  Sterbefälle 14 



 

 

 
 
j) Haushaltssatzungen 2019 - 2025 
 
Die Haushaltssatzungen - Nachtragshaushaltssatzungen - der Ortsgemeinde Urbar wurden für die Haushaltsjahre 2016 - 2022 wie 
folgt rechtswirksam erlassen: 

Rechtswirksamkeit der 
Haushaltssatzungen 

Beschluss des 
Ortsgemeinderates 

vom 

Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde  

öffentliche 
Bekanntmachung 

Offenlegung Haushaltssatzung 
und Haushaltsplan 

Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2019 

19.12.2018 13.03.2019 11.04.2019 12.04.2019 - 25.04.2019 

Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2020 

29.01.2020 26.03.2020 
09.04.2020 
21.05.2020 

01.04.2020 
22.05.2020 

- 
- 

21.04.2020 
03.06.2020 

Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2021 

10.02.2021 20.04.2021 06.05.2021 06.05.2021 - 17.05.2021 

Nachtragshaushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2021 

23.06.2021 02.08.2021 02.09.2021 03.09.2021 - 16.09.2021 

Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2022 

19.01.2022 21.03.2022 31.03.2022 01.04.2022 - 11.04.2022 

Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2023 

25.05.2023 06.06.2023 22.06.2023 23.06.2023 - 03.07.2023 

Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2024 

31.01.2024 27.02.2024 07.03.2024 08.03.2024 - 18.03.2024 

Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2025 

29.01.2025 08.04.2025 10.04.2025 11.04.2025 - 24.04.2025 

 
  



 

 

Abkürzungsverzeichnis: 

Abs. Absatz 

AfA Abschreibung (Absetzung) für Abnutzung 

AHK Anschaffungs-/Herstellungskosten 

Anm. Anmerkung 

AO Abgabenordnung 

AöR Anstalt des öffentlichen Rechts 

Art. Artikel 

ATZ Altersteilzeit 

Aufl. Auflage 

Aufw. Aufwand/Aufwendungen 

Aufw. f. Aufwendungen für 

Ausz. Auszahlung(en) 

Ausz. f. Auszahlung(en) für 

Az. Aktenzeichen 

BBesG Bundesbesoldungsgesetz 

BeamtVG Beamtenversorgungsgesetz 

Begr. Begründung 

betr. Betreffend 

BewG Bewertungsgesetz 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

BMF Bundesministerium der Finanzen 

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

bzgl. Bezüglich 

bzw. Beziehungsweise 

EDV elektronische Datenverarbeitung 

EG Europäische Gemeinschaft 

EHH Ergebnishaushalt 

EigAnVO Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung 

Einz. Einzahlung(en) 

Einz. f. Einzahlung(en) für 

Ertr. Ertrag/Erträge 

Ertr. a. Erträge aus 



 

 

EStG Einkommensteuergesetz 

EU Europäische Union 

FHH Finanzhaushalt 

gem. Gemäß 

GemEBilBewVO Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung 

GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung 

GemKVO Gemeindekassenverordnung 

GemO Gemeindeordnung 

GewStG Gewerbesteuergesetz 

GoB Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

HAR Haushaltsausgaberest 

ILB interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen) 

KommDoppikLG Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik 

LFAG Landesfinanzausgleichsgesetz 

PEK-RP Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz 

RAP Rechnungsabgrenzungsposten 

RBW Restbuchwert 

RLP Rheinland-Pfalz 

RP Rheinland-Pfalz 

RST Rückstellung(en) 

SoPo Sonderposten 

TEH Teilergebnishaushalt 

TFH Teilfinanzhaushalt 

THH Teilhaushalt 

TEUR/T€ Tausendeuro 

VE Verpflichtungsermächtigung(en) 

VWM Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein 

VV-AfA Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen) 

WKB Wiederkehrender Beitrag 

Zuw. Zuwendunge(n) 

ZVK Zusatzversorgungskasse 

 
  



 

 

Übersicht über die Leistungen der Ortsgemeinde Urbar 

Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 

1 Zentrale Verwaltung  

11100 Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete) 1 

11110 Unterstützung der Verwaltungsführung 1 

11130 Öffentlichkeitsarbeit 1 

11140 Gremien 1 

11170 Personalvertretung 1 

11420 Liegenschaften 1 

11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark 1 

11460 Versicherungen 1 

11920 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 1 

12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen 1 

2 Schule und Kultur  

21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung 1 

21110 Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung 1 

24210 Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit 1 

24320 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung) (bis 2022) 1 

24330 Digitalisierung Schulen -IT-Support- 1 

26210 Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen) 1 

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 1 

3 Soziales und Jugend  

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) (Altfälle: nur für Kasseneinnahmereste) 1 

31300 Hilfen für Asylbewerber 1 

31410 Soziale Einrichtungen (bis 2020) 1 

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 1 

36200 Jugendarbeit 1 

36520 Tageseinrichtung f. Kinder – Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“ 1 

36530 Tageseinrichtung f. Kinder – Kindertagesstätte „St. Peter und Paul“ 1 

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendraum 1 

36610 Einrichtungen der Jugendarbeit – Spielplätze 1 



 

 

Leistung Bezeichnung Teilhaushalt 

4 Gesundheit und Sport  

42110 Förderung des Sports 1 

42410 Kommunale Sportstätten 1 

5 Gestaltung Umwelt  

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 1 

52230 Sozialer Wohnungsbau – gemeindeeigene Mietwohngebäude – 1 

53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben) 1 

53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben) 1 

53300 Wasserversorgung (Konzessionsabgaben) 1 

53720 Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze) 1 

54110 Gemeindestraßen  1 

54500 Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst 1 

54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 1 

54700     ÖPNV 1 

55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen) 1 

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 1 

55510 Kommunale Forstwirtschaft 1 

55590 Feld- und Wirtschaftswege 1 

57310 Durchführung von Märkten, Kirmes 1 

57320 Bürgerhaus 1 

57500 Tourismusförderung 1 

6 Zentrale Finanzleistungen  

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 2 

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2 

 
 
 
 
 
 
 


